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1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 1064/01 A
Datum 26.04.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 273/02
Datum 18.12.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 26. April 2002
wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber den Anspruch des KlÃ¤gers auf Rente wegen Berufs-
bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit bzw. Erwerbsminderung aus der deutschen Versicherung
des KlÃ¤gers.

Der am 1949 geborene KlÃ¤ger ist bosnischer StaatsangehÃ¶riger und hat seinen
Wohnsitz in Bosnien-Herzegowina.

Nach seinen eigenen Angaben hat er keinen Beruf erlernt und war in der
Bundesrepublik versicherungspflichtig vom 06.08.1970 bis 05.05.1972 bei der R. M.
oHG, einem SÃ¤gewerk, beschÃ¤ftigt. In seiner Heimat hat er nach seinen eigenen
Angaben als Lagerarbeiter und BotengÃ¤nger gearbeitet. Dort sind
Versicherungszeiten vom 01.03.1967 bis 25.02.1998 fÃ¼r insgesamt 25 Jahre und
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drei Monate bescheinigt. Der deutsche Versicherungsverlauf weist insgesamt 20
Beitragsmonate auf.

Einen ersten Rentenantrag stellte der KlÃ¤ger im Zusammenhang mit der Aufgabe
der BeschÃ¤ftigung im Februar 1998. Bosnische Rente wird ab 25.02.1998
gewÃ¤hrt.

In Auswertung der bosnischen Unterlagen insbesondere des Untersuchungsberichts
vom 25.02.1998 kam Dr.D. zum Ergebnis, der KlÃ¤ger kÃ¶nne zwar die bisher
verrichtete TÃ¤tigkeit nicht mehr ausÃ¼ben, sei aber auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt noch fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten einfacher Art, nicht auf Leitern und
GerÃ¼sten, ohne Ã¼berwiegend einseitige KÃ¶rperhaltung vollschichtig einsetzbar.

Mit Bescheid vom 27.07.1998 lehnte die Beklagte den Antrag ab mit der
BegrÃ¼ndung, es liege weder Berufs- noch ErwerbsunfÃ¤higkeit vor, da der KlÃ¤ger
noch in der Lage sei vollschichtig leichte Arbeiten zu verrichten. Dieser Brief wurde
am 28.07. 1998 zur Post gegeben. Ein Zustellungsnachweis liegt nicht vor. Die
Rechtsmittelbelehrung des Bescheides vom 27.07.1998 nennt eine Einmonatsfrist
zur Einlegung des Widerspruchs. Eine Widerspruchs- oder Klageschrift ist nicht
feststellbar. Der bosnische TrÃ¤ger erinnerte mit Schreiben vom 30.11.1999 an die
Entscheidung im Verfahren Ã¼ber den Rentenantrag vom 25.02. 1998.

Mit dem zweiten Rentenantrag wurde ein Untersuchungsbericht der
Invalidenkommission in Sarajevo vom 09.03.2000 Ã¼bersandt. Erneut bestÃ¤tigten
die bosnischen Ã�rzte, dass der langjÃ¤hrige Alkoholismus dauernde Folgen auf
psychischer und somatischer Ebene im Sinne eines organischen Psychosyndroms
hinterlassen habe und der KlÃ¤ger deshalb nur weniger als zwei Stunden arbeiten
kÃ¶nne.

Die Beklagte veranlasste eine Untersuchung des KlÃ¤gers, die vom 12.03. bis
14.03.2001 in der Ã�rztlichen Gutachterstelle Regensburg stattfand. Dort wurden
RÃ¶ntgenaufnahmen, Laboruntersuchungen, EKG-Ableitungen sowie klinische
Untersuchungen durchgefÃ¼hrt. Die Beurteilung erfolgte durch den Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Dr.M â�¦ Dieser diagnostizierte: 1. Reaktive depressive
VerstimmungszustÃ¤nde. 2. Alkoholkrankheit, seit zwei Jahren in Abstinenz. 3.
Restbeschwerden bei Zustand nach Bandscheibenvorfallopera- tion LW 4/5 im Juni
1999 und nebenbefundlich ein Zustand nach Hydrocele testis-Operation links im
Oktober 2000. Bei der Untersuchung gab der KlÃ¤ger an, seit zwei Jahren keinen
Tropfen Alkohol mehr zu trinken. Er klagte Ã¼ber Kopfschmerzen ohne
Begleitsymptomatik, Schmerzen im Kreuz mit Ausstrahlung in die AuÃ�enseite des
rechten Beines, Schmerzen in beiden Kniegelenken, unbestimmte AngstzustÃ¤nde,
NervositÃ¤t und Gereiztheit. Die psychiatrische Untersuchung ergab keinen Anhalt
fÃ¼r formale oder inhaltliche DenkstÃ¶rungen, auch grÃ¶bere StÃ¶rungen der
mnestischen Funktionen sowie eine gedrÃ¼ckte Stimmungslage fanden sich nicht.
Die neurologische Untersuchung ergab eine Hyp- aesthesie und Hypaglesie im L
5-Dermatom, wÃ¤hrend Paresen, KoordinationsstÃ¶rungen oder ReflexausfÃ¤lle
nicht festzustellen waren. Auch das Gangbild zeigte sich unbehindert. Der Befund
an Lunge und Herz war unauffÃ¤llig bis auf eine geringgradige ventrikulÃ¤re

                               2 / 9



 

ErregungsausbreitungsverÃ¤nderung. Dr.M. hielt leichte Arbeiten ohne Akkord,
ohne Nachtschicht und in wechselnder KÃ¶rperhaltung vollschichtig fÃ¼r mÃ¶glich.

Mit Bescheid vom 09.04.2001, zur Post gegeben am 12.04.2001, lehnte die
Beklagte den Rentenantrag ab mit der BegrÃ¼ndung, der KlÃ¤ger sei nach dem
Ergebnis der Ã¤rztlichen Untersuchungen trotz der GesundheitsstÃ¶rungen noch in
der Lage, mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein, so dass weder
eine volle noch eine teilweise Erwerbsminderung vorliege und wegen des
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens sei er auch weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig im Sinne des alten Rechts.

Mit dem am 31.05.2000 eingegangenen Widerspruch begehrt der KlÃ¤ger die
Rentenleistung mit dem Hinweis, er beziehe staatlichen Rente in Bosnien-
Herzegowina. AuÃ�erdem sei er der Ã�berzeugung, erwerbsunfÃ¤hig zu sein wegen
der starken Beschwerden nach Bandscheibenoperation, der starken Depression und
den AngstzustÃ¤nden, unter denen er leide.

Vorgelegte Ã¤rztliche Berichte aus Bosnien vom Jahr 1999 wurden vom Ã¤rztlichen
Dienst der Beklagten ausgewertet. Dr.D. wies darauf hin, dass die Befunde aber
bereits vor der Begutachtung in Regensburg erhoben wurden und sich keine
Ã�nderung daraus ablesen lasse.

In einem Aktenvermerk vom 29.06.2000 stellte die Beklagte fest, dass aufgrund der
Antragstellung 1998 und der damals falschen Widerspruchsbelehrung ein
durchgehendes Renten- bzw. KontenklÃ¤rungsverfahren im Sinne von Â§ 198 SGB
VI vorliege, der KlÃ¤ger somit die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach 
Â§Â§ 240, 241 SGB VI erfÃ¼llle, da er berechtigt sei, BeitrÃ¤ge ab 01.03. 1998
nachzuentrichten.

Mit Widerspruchsbescheid vom 03.08.2001 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck mit der BegrÃ¼ndung, wegen des deutlich mehr als sechsstÃ¼ndigen
LeistungsvermÃ¶gens liege weder Berufs- noch ErwerbsunfÃ¤higkeit noch
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit vor.

Der KlÃ¤ger wurde Ã¼ber die MÃ¶glichkeit der freiwilligen Beitragsentrichtung ab
01.03.1998 aufgeklÃ¤rt.

Mit Schreiben vom 13.09.2001, eingegangen bei der Beklagten am 18.09.2001 und
beim Sozialgericht am 02.10.2001, erhob der KlÃ¤ger erneut "Widerspruch" mit der
BegrÃ¼ndung, er beziehe in Bosnien eine Rente wegen seiner Krankheiten, so dass
seine ErwerbsunfÃ¤higkeit feststehe.

Am 24.04.2002 wurde er von Dr.Z. und Dr.P. untersucht und begutachtet. Dr.Z.
stellte folgende GesundheitsstÃ¶rungen fest: 1. Psychovegetatives Syndrom. 2.
WirbelsÃ¤ulensyndrom bei Abnutzungserscheinungen ohne neurologische
Ausfallserscheinungen, Zustand nach Bandscheibenoperation bei L 4/L 5. Bei der
Untersuchung fand Dr.Z. einen altersentsprechend guten Allgemeinzustand bei
reizloser Bandscheibenoperationsnarbe und freier Beweglichkeit der gesamten
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WirbelsÃ¤ule. Die BewegungsablÃ¤ufe waren unauffÃ¤llig. Neurologische
Ausfallserscheinungen fehlten. Auch beim Ã¼brigen Organsystem, dem restlichen
Bewegungsapparat, Magen-Darmtrakt, Lunge, Herz und Hirnfunktion waren weder
aus der Beschwerdeschilderung noch aus dem Ergeb- nis der kÃ¶rperlichen
Untersuchung irgendwelche AuffÃ¤lligkeiten festzustellen. Leichte bis mittelschwere
kÃ¶rperliche Arbeiten ohne schweres Heben und Tragen, ohne BÃ¼cken und nicht
in Zwangshaltung kÃ¶nne der KlÃ¤ger damit vollschichtig durchzu- fÃ¼hren. Im
Vergleich zu den Vorgutachten sei es zu keiner entscheidenden
Befundverschlechterung gekommen.

Dr.S. diagnostizierte im Gutachten vom 24.04. 2002: 1. Leichtgradige
psychovegetative StÃ¶rung. 2. Leichtgradige sensible Polyneuropathie. 3.
WirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden ohne Hinweis auf aktuelle
Nervenwurzelbeteiligung. Bei der Untersuchung fiel im psychischen Bereich eine
leichte depressive Verstimmung auf, die anamnestischen Angaben wiesen auf eine
emotionale InstabilitÃ¤t hin. Relevante psychoorganische StÃ¶rungen waren aber
nicht erkennbar, es fand sich auch kein Anhalt fÃ¼r das Vorliegen einer
schwerwiegenden depressiven Erkrankung. Lediglich der Achillessehnenreflex
beidseits war abgeschwÃ¤cht, dies deutete Dr.S. als Hinweis auf eine leichte
vermutlich alkohol-toxisch bedingte Neuropathie. Hinweise auf eine aktuelle
NervenwurzelschÃ¤digung waren nicht erkennbar, so dass Dr.S. den KlÃ¤ger fÃ¼r
fÃ¤hig hielt, trotz der EinschrÃ¤nkungen weiterhin leichte Arbeiten ohne Akkord,
nicht in Nachtschicht und abwechselnd im Sitzen, Gehen und Stehen zu verrichten.
Auch die Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit entspreche dem Alter und dem
intellektuellen Niveau. Auf einfache oder einfachste TÃ¤tigkeiten kÃ¶nne sich der
KlÃ¤ger umstellen.

Mit Urteil vom 26.04.2002 wies das Sozialgericht die Klage ab. Unter Hinweis auf
das Ergebnis der Untersuchungen hielt es den KlÃ¤ger weder fÃ¼r berufs- noch
fÃ¼r erwerbsunfÃ¤hig im Sinne der bis 31.12.2000 geltenden Bestimmungen und
auch nicht als teilweise erwerbsgemindert im Sinne von Â§ 43 Abs.1 SGB VI in der
ab 01.01.2001 geltenden Fassung. Er kÃ¶nne noch vollschichtig tÃ¤tig sein. Da er in
der Bundesrepublik als ungelernter Arbeiter beschÃ¤ftigt war, sei er auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar, ohne dass eine konkrete TÃ¤tigkeit benannt
werden mÃ¼sse. Aufgrund des verbliebenen LeistungsvermÃ¶gens kÃ¶nne er noch
Erwerbseinkommen erzielen.

Mit Schreiben vom 28.05.2002 legte der KlÃ¤ger gegen das am 08.05.2002
zugestellte Urteil Berufung ein und berief sich erneut auf die von der
Invalidenkommission in Sarajevo festgestellte ErwerbsunfÃ¤higkeit. Seine
Erkrankung sei nicht ausreichend bewertet. Ã�rztliche Unterlagen wurde nicht
vorgelegt.

Vom Senat erging der Hinweis, dass die bisherigen Unterlagen ErwerbsunfÃ¤higkeit
nicht nachweisen und er keine stichhaltigen GrÃ¼nde genannt habe, die eine
fehlerhafte Beurteilung beweisen wÃ¼rden. Er sei mit gleichem Ergebnis sowohl im
Verwaltungs- als auch im sozialgerichlichen Verfahren untersucht worden. Eine
erneute Untersuchung auf Staatskosten sei daher derzeit nicht vorgesehen.
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Der Arbeitgeber erteilte am 07.10.2002 die Auskunft, der KlÃ¤ger habe als
SÃ¤gewerkshilfsarbeiter ungelernte TÃ¤tigkeiten verrichtet, die Anlernzeit habe
eine Woche betragen.

Nach Ablauf der Frist und Ladung zum Termin der mÃ¼ndlichen Verhandlung
gingen vom KlÃ¤ger medizinische Unterlagen Ã¼ber eine stationÃ¤re Behandlung
vom 05.01.1998 bis 12.01.1998, der Bericht Ã¼ber eine ambulante Untersuchung
vom 04.12.2002 sowie mehrere kaum lesbare Unterlagen, die aber offenbar alle
den Zeitraum vor 1998 betreffen, ein. Im Bericht vom 04.12.2002 wird Ã¼ber
regelmÃ¤Ã�ige Behandlung wegen einer chronischen depressiven AttitÃ¼de mit
Antidepressiva berichtet. Es ist vermerkt, dass der KlÃ¤ger eine Alkoholabstinenz
einhalte.

SinngemÃ¤Ã� beantragt der KlÃ¤ger, das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom
26.04.2002 sowie den Bescheid der Beklagten vom 09.04.2001 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 03.08.2001 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit ab Antrag zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, des
Sozialgerichts Landshut und des Bayer. Landes- sozialgerichts Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 143, 144, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) ist zulÃ¤ssig, erweist sich jedoch als
unbegrÃ¼ndet.

Wie das Sozialgericht im Urteil vom 26.04.2000 und die Beklagte im Bescheid vom
09.04.2001, dieser in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 03.08.2001
zutreffend entschieden haben, hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit, noch ist er erwerbs- oder berufsunfÃ¤hig (Â§ 43
i.V.m. Â§ 240 SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung, Â§Â§ 43, 44 SGB VI in
der zur Zeit der Antragstellung bis 31.12. 2000 geltenden Fassung).

StreitgegenstÃ¤ndlich ist der Bescheid der Beklagten vom 09.04. 2001 in der
Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid vom 03.08.2001 gefunden hat,
denn weder Klage noch Berufung lassen erkennen, dass der KlÃ¤ger auch die
frÃ¼here Entscheidung der Beklagten, nÃ¤mlich den Bescheid vom 27.07.1998 hat
angreifen wollen. Im Ã�brigen wÃ¤re diese Klage wegen des Verstreichens auch der
Jahresfrist, ausgelÃ¶st durch die fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung im Bescheid
vom 27.07.1998, unlÃ¤ssig. Der beim Sozialgericht Landshut in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vom 26.04.2002 gestellte Antrag lÃ¤sst nur erkennen, dass der
KlÃ¤ger den Bescheid der Beklagten vom 09.04.2001 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 03.08.2001 beseitigt wissen wollte. In der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 26.04.2002 war der KlÃ¤ger persÃ¶nlich anwesend,
die AntrÃ¤ge wurden durch die anwesende Dolmetscherin Ã¼bersetzt und vom
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KlÃ¤ger genehmigt.

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung, gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Â§ 43 Abs.2 Satz 1 und 2 SGB VI a.F.
in der gemÃ¤Ã� Â§ 300 SGB VI bis 31.12.2000 maÃ�gebenden Fassung). Zwar ist
das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers beeintrÃ¤chtigt, so dass er die als
kÃ¶rperlich schwer einzustufende TÃ¤tigkeit eines SÃ¤gewerkshilfsarbeiters, also
den zuletzt in der Bundesrepublik ausgeÃ¼bten Beruf nicht mehr ausÃ¼ben kann.
Das verbliebene LeistungsvermÃ¶gen lÃ¤sst jedoch die AusÃ¼bung anderer,
leichter TÃ¤tigkeiten zu.

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das
Bundessozialgericht die Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Ausgehend
von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufs haben, werden die Gruppen nach dem Leitberuf des Vorarbeiters mit
Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch qualifizierten Facharbeiters, des
Facharbeiters, des angelernten Arbeiters und des ungelernten Arbeiters
charakterisiert (vgl. Urteil des Bundessozialgerichts in SozR 2200 Â§ 1246 Nr.138
und Nr.140). Ausschlaggebend fÃ¼r die Einordnung eines bestimmten Berufs in
dieses Mehrstufenschema ist die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeiten, das heiÃ�t,
der aus einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert der Arbeit fÃ¼r den
Betrieb. Dabei ist allein auf das Erwerbsleben in der Bundesrepublik Deutschland
abzustellen. Dem Versicherten ist die Verweisung auf die im Vergleich zu seinem
bisherigen Beruf nÃ¤chst niedrigere Gruppe zumutbar (stÃ¤ndige Rechtsprechung
unter anderem in SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.5).

Dabei ist Ausgangspunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
die in der Bundesrepublik Ã¼berwiegend ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als
SÃ¤gewerkshilfsarbeiter. Wie der Arbeitgeber und der KlÃ¤ger selbst angegeben
haben, handelte es sich dabei um eine ungelernte TÃ¤tigkeit, fÃ¼r die eine
Anlernzeit von einer Woche ausreichend war. Die Entlohnung erfolgte ebenfalls in
der im Tarifvertrag fÃ¼r Hilfsarbeiter vorgesehenen Lohngruppe. Als ungelernter
Arbeiter ist der KlÃ¤ger aber auf alle anderen ebenfalls ungelernten TÃ¤tigkeiten
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar, die mit dem verbliebenen
LeistungsvermÃ¶gen noch vereinbar sind. Durch die zweimalige Untersuchung des
KlÃ¤gers in der Bundes- republik im Verwaltungs- und im sozialgerichtlichen
Verfahren durch Dr.M. , Dr.Z. und Dr.S. steht fest, dass der KlÃ¤ger zumindest
leichte Arbeiten im Wechsel zwischen Sitzen, Gehen und Stehen ohne schweres
Heben und Tragen von Lasten sowie ohne BÃ¼cken und dauernde Zwangshaltung
noch acht Stunden tÃ¤glich ausfÃ¼hren kann. Dieses LeistungsvermÃ¶gen gilt
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dann, wenn es sich um Arbeiten handelt, die nicht im Akkord und nicht verbunden
mit Nachtschicht geleistet werden. Die von Dr.M. , Dr.Z. und Dr.S. abgegebene
Beurteilung ist Ã¼berzeugend und schlÃ¼ssig begrÃ¼ndet. Soweit es sich um die
Darstellung der objektiv feststellbaren Befunde handelt, weichen die Feststellungen
der Gutachter auch nicht von den zweimaligen Untersuchungen bei der
Invalidenkommission in Sarajevo ab. Der Senat hatte also keinerlei Veranlassung,
sich der Beurteilung der SachverstÃ¤ndigen Dr.M. , Dr.Z. und Dr.S. nicht
anzuschlieÃ�en. Auch die vom KlÃ¤ger noch unmittelbar vor der mÃ¼ndlichen
Verhandlung vor dem Senat vorgelegten Ã¤rztlichen Unterlagen lassen keine
andere Beurteilung zu. Der ausfÃ¼hrliche Entlassungsbericht berichtet Ã¼ber einen
stationÃ¤ren Aufenthalt vom 05.01.1998 bis 12.01.1998, er betrifft also die Zeit vor
der Untersuchung bei Dr.M. , Dr.Z. und Dr.S. , so dass hieraus neue Gesichtspunkte
nicht abgeleitet werden kÃ¶nnen. Auch die Ã¼brigen, kaum lesbaren Unterlagen
betreffen allesamt einen Zeitraum vor 1998 mit Ausnahme des Berichts vom
04.12.2002. Aus diesem Bericht sind aber keine neuen Gesichtspunkte abzuleiten,
die den Senat zur weiteren SachaufklÃ¤rung hÃ¤tten veranlassen mÃ¼ssen. Es ist
vielmehr diesem Bericht zu entnehmen, dass der KlÃ¤ger weiterhin die
Alkoholabstinenz einhÃ¤lt und die geklagten Beschwerden, die der depressiven
AttitÃ¼de zuzuordnen sind, durch die Gabe von Antidepressiva weiter behandelt
werden. Auch diese UmstÃ¤nde sind bereits beim Gutachten von Dr.S.
berÃ¼cksichtigt, denn der KlÃ¤ger hat auch dort berichtet, einmal pro Monat beim
Psychiater zu sein und von diesem Medikamente zu erhalten. WÃ¤hrend von Dr.S.
leichtgradige psychovegetative StÃ¶rungen ja berÃ¼cksichtigt wurden, konnten nur
schwere depressive Erscheinungen nicht bestÃ¤tigt werden. Der vorgelegte Bericht
vom 04.12.2002 rechtfertigt es deshalb aus Sicht des Senats nicht, an dieser
Beurteilung zu zweifeln, zumal im Bericht keine verÃ¤nderten gesundheitlichen
ZustÃ¤nde geschildert werden. Da der Bericht auÃ�erdem Ã¼berwiegend nur
Diagnosen enthÃ¤lt und keine Aussage zur beruflichen LeistungsfÃ¤higkeit macht,
konnte dieser Bericht den Senat nicht veranlassen, am Ergebnis der persÃ¶nlichen
Untersuchung durch Dr.M. und Dr.S. zu zweifeln. Denn eine VerÃ¤nderung des
Gesundheitszustandes kann aus dem Bericht nicht herausgelesen werden. Damit
konnten die vorgelegten Berichte auch nicht beweisen, dass es weitere bisher nicht
berÃ¼cksichtigte GesundheitsstÃ¶rungen gibt. Alle vom KlÃ¤ger genannten
GesundheitsstÃ¶rungen sind von den gehÃ¶rten Ã�rzten berÃ¼cksichtigt worden.
Die SachverstÃ¤ndigen, die aufgrund ihrer langjÃ¤hrigen TÃ¤tigkeit im Bereich der
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit Ã¼ber die erforderlichen Kenntnisse und die
praktische Erfahrung verfÃ¼gen, um sÃ¤mtliche, hier in Betracht kommenden
gesundheitlichen StÃ¶rungen medizinisch zutreffend einzuordnen und ihre
Auswirkungen auf die EinsatzfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers sachgerecht zu beurteilen,
haben ihre Darlegung und Beurteilung ausfÃ¼hrlich begrÃ¼ndet. Einwendungen
sind vom KlÃ¤ger hingegen in der Klage- und Berufungsschrift nur pauschal
erhoben worden. Der Senat hat dabei berÃ¼cksichtigt, dass von seiten der
Ã�rztekommission in Sarajevo bereits 1998 von ErwerbsunfÃ¤higkeit ausgegangen
wird. Berufs- und ErwerbsunfÃ¤higkeit sind jedoch allein nach den deutschen
Rechtsvorschriften und entsprechend den hier entwickelten sozialmedizinischen
GrundsÃ¤tzen festzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den dem
zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen. Inbesondere sind die TrÃ¤ger
nicht an die jeweilig andere Entscheidung gebunden.
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Das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers wird im Wesentlichen durch die Folgen des
zwischenzeitlich dauerhaft eingestellten Alkoholmissbrauchs beeintrÃ¤chtigt,
allerdings konnte keiner der SachverstÃ¤ndigen schwerwiegende FolgeschÃ¤den
nachweisen. So erwiesen sich die neurologischen Befunde als regelrecht, Paresen,
Muskelatrophien, etc., konnten bis auf eine AbschwÃ¤chung des
Achillessehnenreflexes beidseits nicht diagnostiziert werden. Dieser Befund wurde
als Hinweis auf die leichte, vermutlich alkohol-toxisch bedingte Polyneuropathie
gewertet, allerdings fanden sich keine Hinweise fÃ¼r aktuelle
NervenwurzelschÃ¤digungen. Auch die technischen Untersuchungen zeigten
unauffÃ¤llige Befunde. Der psychische Befund war ohne besondere AuffÃ¤llig-
keiten, die Stimmungslage war leicht gedrÃ¼ckt, die emotionale
SchwingungsfÃ¤higkeit nicht eingeschrÃ¤nkt, auch Antrieb und Psychomotorik
waren unauffÃ¤llig. Es fiel eine leichte depressive Verstimmung auf, wobei sich bei
der Untersuchung keine Hinweise auf eine relevante psycho-organische StÃ¶rung
fanden und das Vorliegen einer schwerwiegenden depressiven Erkrankung
ausgeschlossen werden konnte. Den EinschrÃ¤nkungen des LeistungsvermÃ¶gens
ist somit Rechnung getragen, wenn die Gutachter nur mehr leichte Arbeiten nicht
verbunden mit Akkord oder nicht in Nachtschicht fÃ¼r mÃ¶glich halten. Dass der
KlÃ¤ger noch andere als die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit verrichten kann, wurde
von Dr.S. ausdrÃ¼cklich betont, da die Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit
dem intellektuellen Niveau und dem Alter entsprechend noch erhalten ist. Auch den
VerÃ¤nderungen an der WirbelsÃ¤ule ist dadurch Rechnung getragen, dass nur
mehr leichte Arbeiten in kÃ¶rperlicher Wechselhaltung abverlangt werden dÃ¼rfen
und BÃ¼cken sowie stÃ¤ndige Zwangshaltung ausgeschlossen werden. DarÃ¼ber
hinausgehende GesundheitsstÃ¶rungen an den Ã¼brigen Organen konnten durch
die Untersuchungen in Regensburg und Landshut aber ausgeschlossen werden.
Auch die Beschwerdeschilderung des KlÃ¤gers legte andere
GesundheitsstÃ¶rungen, als die berÃ¼cksichtigen, nicht nahe. Es konnten somit vor
allem keine EinschrÃ¤nkungen des zeitlichen LeistungsvermÃ¶gens nachgewiesen
werden, so dass keine ernsthaften Zweifel daran bestehen, der Versicherte sei mit
dem ihm verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen in einem Betrieb noch einsetzbar.
Anzahl, Art und Umfang der bestehenden qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen
erfÃ¼llen das Merkmal der Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen ebenso wenig, wie eine schwere spezifische
Leistungsbehinderung ausgeschlossen ist. Insbesondere kann der KlÃ¤ger die
Ã¼blichen Anmarschwege zur Arbeitsstelle bzw. zu einer Haltestelle eines
Ã¶ffentlichen Verkehrsmittels zurÃ¼cklegen, weil er in der Lage ist, viermal
tÃ¤glich deutlich mehr als 500 m zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen. Beim Fehlen einer
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder einer schweren
spezifischen Leistungsbehinderung muss im Regelfall die Beurteilung nicht nach
Anforderungsprofilen einer oder mehrerer bestimmter BerufstÃ¤tigkeiten erfolgen,
es genÃ¼gt vielmehr die Feststellung, ob das RestleistungsvermÃ¶gen dem
Versicherten kÃ¶rperliche Verrichtungen wie zum Beispiel Zureichen, Abnehmen,
Transportieren, Reinigen, Bedienen von Maschinen, Kleben, Sortieren, Verpacken,
Zusammensetzen von Teilen erlaubt, wie es bei ungelernten TÃ¤tigkeiten in der
Regel gefordert wird (vgl. Beschluss des GroÃ�en Senats des Bundessozialgerichts
vom 19.12. 1996, GS 2/95 in SozR 3-2600 Â§ 44 Nr.8). FÃ¼r die Mehrzahl dieser
Verrichtungen reicht das kÃ¶rperliche LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers zweifellos
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noch aus, so dass die konkrete Benennung einer VerweisungstÃ¤tigkeit nicht
erforderlich ist. Nach stÃ¤ndiger hÃ¶chstrichterlicher Rechtsprechung gibt es auf
dem Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland fÃ¼r VollzeittÃ¤tigkeit
ArbeitsplÃ¤tze in ausreichendem Umfang und dementsprechend steht der
Arbeitsmarkt dem Versicherten offen.

Mit der Ablehnung eines Anspruchs auf BerufsunfÃ¤higkeitsrente steht aber auch
fest, dass die strengeren Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung der
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente gemÃ¤Ã� Â§ 44 SGB VI a.F. nicht erfÃ¼llt sind. Denn der
KlÃ¤ger ist infolge von Krankheit nicht gehindert, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
Regel- mÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben und konnte dadurch Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen erzielen, das monatlich 630,00 DM Ã¼berstiegen hÃ¤tte.
ErwerbsunfÃ¤hig ist auch nicht, wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann;
dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 44 Abs.2 Satz
2 Ziffer 2 SGB VI a.F.).

Der nach den Feststellungen des Senats vollschichtig, das heiÃ�t acht Stunden
tÃ¤glich einsatzfÃ¤hige KlÃ¤ger erfÃ¼llt somit erst recht nicht die Voraussetzungen
fÃ¼r die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nach Â§ 43 SGB VI in der ab
01.01.2001 geltenden Fassung. Danach ist nicht erwerbsgemindert, wer unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage
nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.3 SGB VI n.F.).

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG die Revision zuzulassen, sind
nicht ersichtlich.

Erstellt am: 03.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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